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AACHEN, DEN 30.10.2023 NR. 28

STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

über die Genehmigung für die Errichtung und zum Be-
trieb von drei Anlagen zur Nutzung von Windenergie 
(Windenergieanlagen –WEA-) mit einer Gesamt-höhe 
von mehr als 50m in der Stadt Würselen auf den Flächen 
der Vorrang-zone „Broichweiden“ für die Energiekontor 
AG in 28359 Bremen, Mary-Somerville- Straße 5, Az: 
354-70.0009-11/22/1.6.2_ko

Gemäß § 16b Abs. 6 Satz 3 bis 4 i. V. m. § 10 Abs. 8 Satz 2 
bis 6 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1275 in der zurzeit geltenden 
Fassung wird hiermit Folgendes öffentlich bekannt 
gemacht:
 
I Verfügender Teil des Bescheides (Tenor)

Aufgrund der §§ 16b, 6 und 19 Abs. 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BIm-SchG), in Verbindung mit den §§ 1 
und 2 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über genehmi-gungsbe-
dürftige Anlagen (4. BImSchV), sowie Nr. 1.6.2, Verfahrens-
art V des Anhangs 1 dieser Verordnung, erteile ich Ihnen, der

Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen

auf Ihren Antrag vom 07.12.2022, zuletzt ergänzt am 
31.05.2023, die Genehmigung für die Errichtung und den 
Betrieb von drei Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 m in der Stadt Würselen 
auf den Flächen der Windvorrangzone „Broichweiden“. 

Im Bereich dieser Vorrangzone werden derzeit insgesamt 
drei WEA betrieben. Diese drei WEA vom Typ General Elec-
tric GE-1,5 sollen durch das beantragte Vorhaben repowert 
werden.

Diese Genehmigung erstreckt sich auf den Ersatz von jeweils 
einer dieser WEA durch eine WEA der Firma Vestas V150-
6.0 mit einer Nennleistung von 6.000 kW, einer Nabenhöhe 
von 125 m, einem Rotordurchmesser von 150,0 m und einer 
Gesamthöhe von 200 m. Die exakte Ausführung der WEA 
kann dem Kapitel 4 der Antragsunterlagen entnommen 
werden. 

Die Errichtung der hiermit genehmigten Anlagen erfolgt in:

WEA Gemarkung Flur Flurstücke

Koordinate
(ETRS89/UTM)

East North

1 Broichweiden 87 62 32.298.914,9 5.635.660,5

2 Broichweiden 87 41 32.299.254,6 5.635.545,8

3 Würselen 49 104 32.299.333,5 5.635.240,6

Der höchste Punkt der WEA 1 erreicht am Standort eine 
Höhe von maximal 374,3 Meter über Normalhöhennull.
Der höchste Punkt der WEA 2 erreicht am Standort eine 
Höhe von maximal 379,6 Meter über Normalhöhennull.
Der höchste Punkt der WEA 3 erreicht am Standort eine 
Höhe von maximal 380,6 Meter über Normalhöhennull.

Der Rückbau der Altanlagen und die anschließende Rekulti-
vierung der Flächen sind nicht Bestandteil dieser 
Genehmigung.

Die Genehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte 
Dritter und der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen wer-
den, erteilt.
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Soweit die Nebenbestimmungen auf den Baubeginn abstel-
len, werden von diesem jegliche im Zusammenhang mit der 
geplanten WEA stehende Bauarbeiten erfasst, einschließlich 
der Baufeldfreimachung, der Errichtung des Fundamentes 
und der Wegebauarbeiten.

Die in den Nebenbestimmungen festgelegten Fristen können 
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Unteren 
Umweltschutzbehörde der StädteRegion Aachen (UUB SR) 
verändert werden. Ein diesbezüglicher Anspruch auf Zustim-
mung besteht nicht.
Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb 
der vorstehend aufgeführten WEA einschließlich des inte-
grierten Transformators. 
Die Kabeltrasse zur Fortleitung des erzeugten Stromes ist 
nicht Bestandteil dieser Genehmigung.

In diesem Bescheid sind folgende Entscheidungen 
eingeschlossen:
1. Baugenehmigung gemäß § 74 der Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung / BauO 
NRW) i. V. m. dem Prüfbescheid zur Typenprüfung (Prüf-
nummer 3319076-101-d Rev. 3) in der aktuell gültigen 
Fassung.

2. Luftrechtliche Zustimmung gemäß §§ 14 Abs. 1 und 18 a 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG).

Die jeweilige Anlage darf grundsätzlich von Montag 0:00 
Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr betrieben werden. 

Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Be-
standteil und Grundlage der Genehmigung, soweit in den 
Nebenbestimmungen nicht Abweichungen hiervon festge-
legt werden. 

Darüberhinausgehende Abweichungen sind ggf. unter Hin-
zuziehung eines Sachverständigen zu bewerten und bedür-
fen meiner Zustimmung.

II Nebenbestimmungen

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen (§ 6 
BImSchG) wurde die Genehmigung gemäß § 12 Abs. 1 un-
ter Maßgabe der in Abschnitt III des Bescheides auf-geführ-
ten Nebenbestimmungen erteilt.

III Auslegung und Anforderung des Bescheides

Der Bescheid und seine Begründung liegen gemäß § 10 Abs. 
8 Satz 3 zwei Wochen vom

01.11.2023 bis einschließlich 15.11.2023

(außer samstags, sonntags und feiertags) an folgender Stelle 
zur Einsichtnahme aus:

StädteRegion Aachen
Dienstgebäude Zollernstraße 20, 
52064 Aachen, Zimmer F 322
nach telefonischer Vereinbarung unter 0241/5198-7021
montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr und
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Gemäß § 10 Abs. 8 Satz 2 BImSchG steht eine Ausferti-
gung des Genehmigungsbescheides bis zum 15.11.2023 auf 
der Internetseite der Städteregion Aachen im Bereich A70/ 
Immissionsschutz/ Immissionsschutzrechtliche Verfahren/
Förmliche Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung/Abge-
schlossene Verfahren zur Verfügung.

Die Unterlagen sind bis zum Ende der angegebenen Ausle-
gungsfrist abrufbar.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gemäß 
§ 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG auch gegenüber Dritten als 
zugestellt.

IV Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Genehmigungsbescheid können Dritte inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Zustellung, Wi-
derspruch einlegen. 

Der Widerspruch kann auch auf die Genehmigung einzelner 
Anlagen beschränkt werden.

Sie müssen Ihren Widerspruch
• innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides
• schriftlich 
• oder mündlich zur Niederschrift
• beim Umweltamt der Städteregion Aachen, Zollernstr. 

20, 52070 Aachen
einlegen. 

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg ein-
gelegt werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

1. Der Widerspruch kann über das Bürgerportal der Städte-
region Aachen durch ein mit qualifizierter elektronischer 
Signatur versehenes elektronisches Dokument übermit-
telt werden. Rufen Sie hierzu folgende Adresse auf: www.
staedteregion-aachen.de/rechtsbehelf

2. Der Widerspruch kann durch De-Mail in der Sendevari-
ante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-
Mail-Gesetz erhoben werden. 

Die De-Mail-Adresse lautet: umweltamt@staedteregion-aa-
chen.de-mail.de

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn der Widerspruch vor 
Ablauf der Frist bei mir eingegangen ist. Das Fristversäum-
nis eines von Ihnen Bevollmächtigten wird Ihnen zuge-
rechnet. Ansonsten wird der Bescheid nach Ablauf der Frist 
rechtskräftig und vollstreckbar.

Sollte ich Ihrem Widerspruch nicht stattgeben können, leite 
ich ihn zur weiteren Entscheidung an die Bezirksregierung 
Köln weiter. Dort kann auch eine für Sie nachteiligere Ent-
scheidung getroffen werden.

Aachen, 27.10.2023 Der Städteregionsrat 
 Dr. Tim Grüttemeier
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STÄDTEREGION AACHEN
Öffentliche Bekanntmachung

über die Auslegung des Externen Notfallplans für die Fa. 
Nyrstar, Binsfeldhammer 14, 52224 Stolberg. 

Das Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der 
StädteRegion Aachen hat den Externen Notfallplan für die 
Fa. Nyrstar unter Berücksichtigung des betrieblichen Alarm- 
und Gefahrenabwehrplans aufgestellt. 

Gemäß § 30 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in der 
zurzeit gültigen Fassung wird der o. a. Externe Notfallplan 
der Öffentlichkeit zur Anhörung ausgelegt. 

Die Offenlegung erfolgt im Amt für Rettungswesen und Be-
völkerungsschutz der StädteRegion Aachen, Kranzbruchstra-
ße 15, 52152 Simmerath, Raum S 104,

in der Zeit vom 06.11.2023 bis einschließlich 05.12.2023
montags, dienstags, donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 
Uhr, freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anre-
gungen vorgebracht werden. 

Simmerath, den 25.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A. Frau Holtz 

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nor-
drhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit  § 
4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) 
in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsatzung der 
StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zurzeit gültigen 
Fassung wird nachstehendes Dokument durch diese öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
A 32 – Amt für Ordnungsangelegenheiten
Zollernstr. 20, 52070 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

ALANASOV PAVEL RURSTRASSE 26
52441 LINNICH

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20079180 24.07.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von 

dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.10.2023 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Blaskowitz 

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MATE PETRU BURGSTR. 9
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20079689 31.08.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 30.10.2023 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Wegener

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

TASKOVIC DUSAN KRAGUJEVAC 38
SRB-340000BB
KRAGUJEVAC GRAD

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Bußgeldbescheid 3406.20078537 11.07.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt für Ordnungsangele-
genheiten der Städte Region Aachen, Zollernstr. 20, 52070 
Aachen  und kann dort während der Öffnungszeiten von 
dem Empfänger oder einem Bevollmächtigten eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.10.2023 Der Städteregionsrat 
 i.A. Frau Blaskowitz
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STÄDTEREGION AACHEN

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen, 
Der Städteregionsrat 
Ausländeramt – A 33
Hackländerstraße 1, 52064 Aachen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma)
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift: 

YAY         HAYRETTIN                         STOLBERGER STR. 
69-71, 52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungsverfügung 
+ Gebührenbescheid          

21/327     31.07.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Ausländeramt der Städte-
Region Aachen, Hackländerstr. 1, 52068 Aachen (Verwal-
tungsgebäude Bahnhofplatz), 2. Etage – Zimmer 219 und 
kann dort während der Öffnungszeiten Mo u. Di 08.00 – 
15.00 Uhr,  Mi 08.00 – 16.45 Uhr, Do 08.00 – 13.00 Uhr u. Fr 
08.00 – 12.00 Uhr von dem Empfänger oder einem Bevoll-
mächtigten eingesehen bzw. in Empfang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 22.08.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Verlande 

STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

DOLAMIC ANNA-
MIRJANA

CHARLOTTENSTR. 34
52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/360/ADA/TZ 23.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

GAGIU FLORENTA-
BIANCA

ESCHWEILER STR. 2
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/357/VA/AH 20.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 20.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Heitzer
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II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HASAN AZAD 
RASHO 
HASAN

TALBAHNSTR. 2
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/362/VA/TZ 24.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas
II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HUSSEIN QASEM TEMPELHOFER STR. 4
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/355/ADA/TZ 18.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

HUSSEIN QASEM TEMPELHOFER STR. 4
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/356/ADA/TZ 18.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 18.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

JASPER DENNIS 
DIRK

BARBARASTR. 16
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/358/VA/TZ 23.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KAMP RENE RÉO-STR. 3
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/365/EXA/
ADA/CS

25.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
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Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KLEWER OLAF 
WOLFGANG 
RICHARD

JAKOBSTR. 13
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/353/SA/CS 17.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 17.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

KLEWER OLAF 
WOLFGANG 
RICHARD

JAKOBSTR. 13
52064 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/354/SA/CS 17.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann

Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 17.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MALSHAKOV ALEXANDR STEINWEG 34
52222 STOLBERG

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/364/MA/TZ 25.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

MUSTAFA GABI GUTENBERGSTR. 42
52249 ESCHWEILER

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/366/ADA/TZ 26.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
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7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 26.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas
II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

SAHINDAL ALI RÖMERSTR. 19
52477 ALSDORF

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/361/VA/TZ 24.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 24.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Tzoukalas

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

STIEL JENS AACHENER STR. 111
52146 WÜRSELEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/352/VA/CS 16.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 

zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 16.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

STOYCHEV MLADEN ADALBERTSTEINWEG 
24, 52070 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Anhörung 36.1/2023/363/SA/OF 25.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Offergeld

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

VERBAAR-
SCHOT

MARKUS AM HANG 14
54589 STADTKYLL

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Verfügung 36.1/2023/359/VA/BR 23.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Straßenverkehrsamt der 
StädteRegion Aachen, Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Wür-
selen und kann dort während der Öffnungszeiten montags 
7:30 – 15:00 Uhr, dienstags 7:30 – 12:30 Uhr, mittwochs 
7:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, donnerstags 7:30 – 
15:00 Uhr und freitags 7:30 – 12:30 Uhr von dem Empfän-
ger oder einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Emp-
fang genommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 23.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Schürmann
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STÄDTEREGION AACHEN
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung  in Verbindung 
mit  § 4 BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW S. 
516) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 15 Hauptsat-
zung der StädteRegion Aachen vom 24.11.2009 in der zur-
zeit gültigen Fassung wird nachstehendes Dokument durch 
diese öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

I. Behörde, für die zugestellt wird: 
StädteRegion Aachen,
Der Städteregionsrat 
A 36 – Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle
Carlo-Schmid-Str. 4, 52146 Würselen

II. Zustellungsadressat (Person/Firma) 
Name: Vorname: Letzte bekannte Anschrift:

VINCKEN MELINA, 
LISELOTTE

STOLBERGER STR. 67 
52068 AACHEN

III. Bezeichnung des Dokumentes, das zugestellt wird
Bezeichnung: Akten-/Kassenzeichen: Datum vom:

Ordnungs- 
verfügung nebst 
Gebührenbescheid

36.2.2/hil 25.10.2023

IV. Bezeichnung der Stelle, wo das Dokument eingesehen 
bzw. in Empfang genommen werden kann
Das Dokument befindet sich im Amt A 36 der StädteRegion 
Aachen, Führerscheinstelle, Zimmer 118 c, Carlo-Schmid-
Straße 4, 52146 Würselen und kann dort während der Öff-
nungszeiten: Mo 07.30 – 15.00 Uhr, Di 07.30 – 12.30 Uhr, 
Mi 07.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, Do 07.30 – 
15.00 Uhr, Fr 07.30 – 12.30 Uhr von dem Empfänger oder 
einem Bevollmächtigten eingesehen bzw. in Empfang ge-
nommen werden.
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Aachen, den 25.10.2023 Der Städteregionsrat
 i.A.  Frau Hillemacher


